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Die Haller Kirchweih-Urkunde von 1156

Von Hansmartin Decker-Hauff

Die Urkunde des Bischofs Gebhard von Würzburg
(1151-1159), die unter anderem von der Weihe der

Michaelskirche in Hall und der Errichtung des Micha-

elismarktes zum Jahre 1156 berichtet, befand sich

bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts im Archiv

des Klosters Komburg. Nach der Säkularisation kam
sie zusammen mit den älteren Komburger Archivalien
in das Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Das nahezu qua-

Aufnahme Hauptstaatsarchiv Stuttgart
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dratische Pergament (etwa 330 zu 320 mm) war

ursprünglich mit dem Würzburger Bischofssiegel

besiegelt; schon im 18. Jahrhundert fehlte das Siegel

ganz.

Text und Gestalt des Diploms geben in vieler Hin-

sicht Rätsel auf. Den Herausgebern des Wirtember-

gischen Urkundenbuches schien vor hundert Jahren

das Stück als Ganzes zwar noch durchaus unbedenk-

lich; der Inhalt, die Formeln und vor allem die

Reihenfolge der einzelnen Teile, nicht zuletzt die

Schrift, entsprechen aber nicht durchaus unserer heu-

tigen Kenntnis vom Urkundenwesen der Stauferzeit

und weichen von anderen Urkunden Bischof Geb-

hards in der Formulierung und Stilisierung stellen-

weise nicht unerheblich ab. Ungewöhnlich ist auch,
daß der Bericht über die Stiftung des Marktes ge-

wissermaßen als Nachtrag, nadh der Datierung, der

Beurkundung und der Zeugenreihe erscheint, und

ganz ungewöhnlich ist an dieser Stelle das (hagio-
graphisch sehr bemerkenswerte) Verzeichnis der

Reliquien des Hochaltars der neugeweihten Michaels-

kirche.

Die Schrift lehnt sich zwar deutlich an die Urkunden-

schrift um die Mitte des 12. Jahrhunderts an,

daneben aber zeigt sie Formen, die in das 13. Jahr-
hundert weisen. Auch die rechtsgeschichtlich ver-

wickelten, nicht ganz durchsichtigen Angaben über

die kirchlichen Verhältnisse von St. Michael und die

unklare Abgrenzung der Machtbefugnisse zwischen

Bischof Gebhard und dem jungen Stauferherzog
Friedrich legen die Vermutung nahe, daß die Ur-

kunde in ihrer jetzigen Gestalt kein Original mehr

ist, sondern im späteren 13. Jahrhundert überarbeitet

wurde. Dabei liegt zweifellos eine glaubhafte Über-

lieferung über die Haller Kirchweihe und Marktgrün-

dung vor, wie auch das Datum und die Zeugenreihe
von einer echten Würzburger Bischofsurkunde aus der

Regierungszeit Gebhards von Henneberg übernom-

men worden sind. Allem nach stammte auch das

Siegel von 1156.

Das am Schlüsse angehängte Reliquienverzeichnis
geht vielleicht auf eine in Hall oder auf der Komburg
abschriftlich aufbewahrte Dedikationsnotiz zurück.

Daß es hier an so unerwarteter Stelle erscheint und

in jedem Sinne aus dem Rahmen fällt, läßt sich bei

längerer Überlegung nur als ein Notbehelf erklären.

Man hatte eine ältere Urkunde radiert und schrieb

nun auf das leere, aber echt besiegelte Pergament einen

neuen Text, lehnte sich dabei allerdings in Schrift,
Datum, Zeugenreihe und teilweise auch im Inhalt

an die alte Urkunde an; dabei ließ man eine aus

welchen Gründen immer unbequem gewordene län-

gere Bestimmung oder Schilderung des alten Textes

weg und stand nun vor der Notwendigkeit, die freien

Zeilen zu füllen, die sonst die Rasur hätten erkennen

lassen. Das Reliquienverzeichnis ist dann als ein Lük-

kenbüßer anzusprechen, allerdings als ein kirchen-
und kulturgeschichtlich außerordentlich wertvoller.

Diese Überlegungen haben sich durch die Technik

der Gegenwart bestätigt. Mit den Hilfsmitteln des

Kriminaltechnischen Erkennungsdienstes beim Polizei-

präsidium Stuttgart ließ sich feststellen, daß unter

den heute sichtbaren Schriftzügen, für das freie Auge
unsichtbar, der Text einer älteren Urkunde steht, in

der — wahrscheinlich von Bischof Gebhard und für
Hall - in der Zeit zwischen 1150 und 1160 ge-

urkundet wird. Und diese ältere Urkunde reicht mit

ihrem Wortbestand genau bis zur Schlußzeile des

Reliquienverzeichnisses 1
Die Einzelheiten der ersten Urkunde sind noch nicht

sicher entziffert. Der Schriftcharakter weist in die

Zeit bald nach 1150, das bisher nur andeutungsweise
erkennbare Gerüst der Formeln und Bestimmungen
auf einen wichtigen Rechtsvorgang hin. Leider ging
der Fachmann, der nach 1250 die alte Schrift vom

Pergament schabte, derart gründlich und pünktlich
vor, daß große Teile des alten Textes endgültig ver-

loren zu sein scheinen.

Der Grund für die Überarbeitung der echten, wohl

auf 1156 zu datierenden Urkunde ist vielleicht in

einem Streit zwischen der Stadt Hall und dem Kloster

Komburg zu suchen; der Zeitraum, in dem man sich

zu diesem gewagten und folgenschweren Schritt ent-

schloß, darf wohl im dritten Viertel des 13. Jahr-
hunderts gesucht werden, als nach dem Sturz der

Staufer vielerorts alte Rechte geschmälert wurden

und neue Gewalten sich durchzusetzen versuchten.

Ob die Stadt Hall, die Schenken von Limpurg oder

das Stift Komburg den Anstoß zu dieser Aktion ga-

ben, wird sich erst entscheiden lassen, wenn der

jüngst entdeckte Wortlaut der ausradierten Urkunde

mit Sicherheit gelesen werden kann. Grenzt man

schon jetzt versuchsweise die echten Teile (von 1156)

von den überarbeiteten, den „verunechteten" Stellen

(nach 1250) ab, so wird man die Kirchweihe, die

Marktgründung und wohl auch das Reliquienver-
zeichnis -der Regierungszeit Bischof Gebhards und

damit der Originalurkunde zurechnen dürfen, wäh-

rend die Bestimmungen über die Patronatsverhältnisse

zwischen Hall und Komburg erst aus der Überarbei-

tung nach 1250 zu stammen scheinen.
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